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Bekanntmachung.
Freitag , den 7 . November 1002,

Nachmittags 3 1/« Uhr , wird das den
Eheleuten Justus Kaul und Helene,
geb . Gotthardt , in Kloppenheim ge¬
hörige zweistöckige Wohnhaus mit
Remise und Hofraum , belegen an der
Bachgasse neben Karl Göttlich Goßmann
einerseits und der Gemeinde Kloppenheim
und Gustav Sternberger anderseits , taxirt
zu 5000 Mark , im Gemeindezimmer zu
Kloppenheim zum zweiten Male öffentlich
zwangsweise versteigert . F266

Wiesbaden , den 18. September 1902.
Königliches Amtsgericht 12.

Di « in Wiesbaden wohnenden Rekruten und
Freiwilligen haben ihre Gestellungsbefehle zum
Diensteintritt unter Vorlage der Urlanbspäsie resv.
Annahme -Scheine auf dem diesseitigen Haupt-
Meldeamt , Kirchgaffe 2 , in Empfang au nehmen.

Wiesbaden , den 22. September 1962 . *
König !. Bezirks -Commando.

Bekanntmachung.
Der Herr Minister für Handel und Gewerbe

bat nnterm 16 . Juli d . Js . Vorschriften über den
Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen , sowie
über den Geschäftsbetrieb der Versteigerer Und
unterm 11 . Juli d . I . solche über den Ilmfang der Be-
sugniffe und Verpflichtungen , sowie über den Ge¬
schäftsbetrieb der Versteigerer , die in Markt¬
hallen Gegenstände des Woehen inarktver-
kehrs versteigern , erlaffen, deren Veröffentlichung
in nächster Zeit in Form einer Beilage zum
Regierungsamtrblatt ( Frankfurter Amtsblatt ) er¬
folgen wird , nnd die am 1 . September d . IS.
in Kraft treten.

Die betheiliaten Gewerbetreibenden werden
hierauf mit dem Bemerken ausdrücklich binaewiefen,
daß die in Ziffer 31 der ersterwähnten Vorschriften
bezeichnete Frist , welche zwischen dem Eingang der
Anzeige der fraalichen Versteigerung nnd dem Ver¬
steigerungstermine liegen muß , hierdurch für den
Stadtkreis Wiesbaden auf 48 Stunden fest¬
gesetzt wird.

Die betreffende Anzeige ist demnach , nebst den
erforderlichen Unterlagen , spätestens 48 Stunde«
vor Beginn der Versteigerung » nd »war . im
Interesse der Beschleunigung , nicht bei der Könia-
lichen Volizei -Direktion . sondern bei demseniaen
Volizei -Revier einznreichen, in deffen Bezirk di-
Versteigerung abgehaltcn werden soll . *

Wiesbaden , den 26. August 1962.
Der Volizei -Direktor . v . Schenck.

Auszug
au » der Polizei -Verordnung , betreffend das Melde¬

wesen vom 17 . Februar 1900.
§ 6. Durchreisende Fremde.

Durchreisende Fremde CBadeoäste . Reisende rc.1,
welche in Vrivatbänsern für Entgelt oder unent¬
geltlich Wohnung nehmen , sind binnen 24 Stunden
durch den WobnungSgeber bei dem Bürcau der
Polizeirevier « an - bezw . abzumelden.

Gast - und HerbergSwirtbe haben täglich bi«
11 Uhr Vormittags alle während des vorher-
gegangenen Tages oder während der Nacht an-
gekommenen bezw . abgereisten Fremden bei dem
Bürenu des Polizei -Reviers an - bezw . abzumelden.

Die Meldung der Fremden geschieht schriftlich
durch zwei Meldezettel , welche enthalten muffen:
Vor - nnd Zuname , Stand oder Gewerbe , Geburtr¬
und Wohnort nnd Nationalität de« Fremden.

Die Gast - und HerbergSwirtbe ffnd verpflichtet,
ei» Fremdenbuch nach dem Muster 4 zu halten,
dasselbe einem jeden Fremden alsbald nachseinerAn-
knnft znr Eintragung vorzulegen nnd ans die richtige
und vollständige ÄnSsüllnng der Rubriken zn achten.

Vorstehende « wird hiermit wiederholt zur
allgemeinen Kenntniß gebracht.

Wiesbaden , den 6. Februar 1902.
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung,
betreffend daS Verbot des FnhrverkehrS
auf dem Plaste zwischen der Evangelischen
Hanvtkirche und dem Marktkeller , sowie
zwischen diesem und dem Rathftause befind¬
lichen Fahrstraße während der Marktzeit.

Ans Grund de« § 73 der Polizei -Verordnung
vom 16 . September I960 wird hiermit bestimmt:

1) Dar Befahren des für den Fußgänger¬
verkehr bestimmten Vlatze « an der Westseite der
Evangelischen Hanvtkirche zwischen dieser und dem
Marktkeller mit Fuhrwerken aller Art ist verboten.

Ebenso ist es untersagt , beivannte oder un-
bespannte Fuhrwerke aus diesem Platze aufzustellen.

2) Der Verkehr mit Fuhrwerken aller Art,
welche nicht den Marktzwecken dienen bezw . nicht zur
An - oder Abinbr von Marktgegenständen bestimmt
ffnd , aus der Fahrstraße zwischen dem Ratbdau«
und dem Marktkeller ist während der Marktzeit,
also zwischen 6 Uhr Vormittag » und 2 Uhr Nach¬
mittag ? , nntersapt.

Znwiderbandkunaen gegen diese Anordnungen
werden mit der im 8 75 der obengenannten Ver¬
ordnung angedrohten Strafe geahndet . *

Wiesbaden , den 21. November 1901.
Der Königliche Polizei -Präsident.

K. Prinz von Ratibor.

Auszug aus dem Droschkentarif.
I . Tourfahrten.

Eine Loursahrt ist nicht als unterbrochen an>
zusebcn . wenn durch da « Ein - und Ausneigen
einer Fahrgastes ein Aufenthalt von nicht langer
als zwei Minuten entsteht . _ , ,

Kutscher , welche bestellt werden , vom Halte¬
platz ans einen Fahrgast vom Hanse abznhole ».
haben die Fahrt zum Abbolen unentgeltlich zn
leisten und dabei dem Besteller ans besten Wunsch
die unentgeltliche Benutzung der Droschke zu
gestatten . Ist der Besteller der abznbolende Fabr-
gast selbst , so bat derselbe vom Augenblick der An¬
nahme der Droschke ans dem Halteplatz oder dort,
wo die Drolchke angenommen wird , die Fahrt zu
bezahlen . Müssen Kutscher am Haust länger als
fünf Minute » warten , so hohen sie fernerhin für
feden onch nur angesonoenen Zeitraum de« Warten?
von fünf Minuten 20 Pf . zu bennspruchen.
* - Fahrten innerhalb her Stadt und Land¬
häuser und zwar bis z« folgenden Punkten r

a . im Rerothal bis zur Nerobergstraße.
ansfchl der letzteren.

d . Kapellenstraße bis zur Ecke des Thor-
berowege « ,

c . Jldsteinerstraße bi « zur Ecke der project.
Ringstraße ( jetzt zwischen No . 3 nnd No . 5) ,

d . Sonnenberqerstraß « bis zn der . der
Stadtznnächst gelegenen Grenze der Kronen-
branerej,

».  Parkstraße bis zur Ecke des Parkweyes,
f. Bierstadterstraße bi « einjchl . derMwinen-

nnd Solmsstraße , sowie der Sovbienstraße,
g . Franks, »rterstraße bis zum Haingraben,

einschließlich der Lanoenbeckstraße.
h . Mainzerstraße bis zum Eisenbahn-

Neberaanae.
i . ^ clllacllthanSstraßebiszuw ^ chlochibanst
k . Biebricberstraße bis znr Möhringstraße,

einfcklie ^ licb letzterer,
l . Schiersteinerstraße bi « zur diesseitigen

Grenze de« Ererzierplatze « .
wi. Dotzbeimerstraße bis »mn Fab ^wea nach

der W -llritzmühle , nächst dem städtischen
Bullenstnll,

n . Sabnstraste bis znw Kmnse No . 3,
o. Aarstraß «' bis , nr K-chleismüble,
p . Walkmßstlstraße bis zur Bachmaverstr .,
g . « rraeteretraße bis zur Mündung der

Rothstraße.
Einst . Zweifp.

Mk . Nk . Mk . Bi.
bei 1 bi ? 2 Merlanen . . . . — 60 — 90
bei 3 bi « 4 Verstnen . . . . — 80 1 10

lieber dstke Punkte binans
bi « z„ m E " de der znfammen-
bänaenden Hänstr der vorae»
dachten Straßen , einkchl. der
Neroberastrgb, „ udder Lanzstraße
bei 1 bis 9  3 !,rsonen . . . . — 80 1 20
bei 3 bi ? 4 Personen . . . . 1 — 1 40

Bei Fnbrt -I, an » den Eisen-
babnböstn ^0 Pf . mebr.

Da « Worten beim Abbolen
von Fabraästen znr Tnge «-oit
muß wäbrend der ersten fünf
Minuten unentgeltlich aelcheben:
für jede weiteren , Wern auch
nur angeiono -nen fünf Minuten
werden verantet . — 20 — 20

B . Fahrten e>nßerßan > der Stadt und
Landhäuser.

Au « in jedem Wagen bok-ndlichen Spezial - Tarif
zu erseben.

, r . Rnnd -Tonrfahrten.
Au « in jedem Wagen beßndlichen Spezial - Tarif

zn erseben.

»r . Seilfahrten.
» . Für eine Fahrt innerbo ' b

der unter I . A . für
Tonrsobrt -n onoeoobenen
Grenzen ohne Unterschob der
Bersonenzobl . pro Stunde 2 — . 3 —

b . Fnr - ineFobrtcmßerlialbder
für Tonrsahrton unter T. X.
angegebenen G - enzen . gbn»
Unte - i 'bieb derPersonenzahl.
pro Stunde . 2 80 4 —
Bei Zeitsabrten außerhalb der unter I . A.

angegebenen Grenzen , ist . soll « die Fahrten außer¬
halb diestr Grenzen beendigt merd -n . der Fabrvrei«
für die Nücksabrt ans dem kürzesten Wege bi « zn
den unter 1. A.  angegebenen Grenzen nach den
Sätzen für Zeitlabrlen -n zablen.

Die Tare ist von Biertel zn Viertelstunde zn
berechnen . .Kede angesangene Viertelstunde wird
für voll gerechnet.
III Für Fahrten während der Nachtzeit,
soweit dieselben ans den Wartevlätze » » nd Straßen
zu snsortiaer An «fübrnny übernommen werden , ist
der dovvelte Fabrvrei « zu entrichten.

Al « Nachtstunden werden betrachtet:
a . in der Zeit vom 1. Avril bi« einichl.

30 . September : die Stunden von 11 Uhr
Abends bi « 6 Ubr Morgen « ,

b . in der Zeit vom 1. Oktober bi« einkcbl.
31 . März : die Stunden von 11 Uhr
Abends bi « 7 Ubr Moraen » .

Bei Droschken , welche für die Nachtzeit bestellt
werden , ist der dreifache , jedoch , wenn e« sich um
eine Droschkenfahrt nach den Frübzüaen der Eisen¬
bahnen handelt , nur der doppelte tarifmäßige
Tagesfabrvrei « z» entrichten.

Da » Warten beim Abholen von Fahrgasteil
während der Nachtzeit muß für die erste Viertel¬

stunde ohne jeder Entgelt geschehen ; für jede
weitere ongefangen - vollendete Viertelstunde
werden 50 Ps . für Einspänner und 75 Pf . für
Zweispänner vergütet.

»V . Fa Urten a « S nnd nach den
Eisendahnhöfen.

Für die Fahrten aus den Eisenbahnhosen ist
während der Tageszeit zn den ml I nnd II flt*
nannten Sätzen ein Zuschlag von 20 Pf . zu zablen.

FN - die Fahrten au » und nach den Eisen-
bahnböfen während der ad HI angegebenen Nacht¬
zeit ist nur der doppelte ad T und II festgesetzte
Tagesfahrprei « ohne Anschlag zu berechnen.

V. Der ,» „« Abholen aus dem Theater
bestellte Droschkenkutscher kann den ad III ge¬
nannten koppelten Fabrvrei « nie verlangen , da¬
gegen müssen ihm für da « Warten 50 Pf . besonders
gezahlt werden.

VI . Die Führer der sogenannte«
Damen -Phaetons ,

(Vonnv -Fubrwrrke ) sind berechtigt , bei Zertfahrten
ein Drittel der Taxe mehr zn fordern.

VII . Die Führer von Schlitten
sind berechtigt , ein Drittel der Taxe mehr zu fordern.

VIII . »ei Fahrten außerhalb der Stadt
ist da « kleine Handgepäck , wie Handkoffer , Hnt-
schochtel nnd Neisesock. frei . Dogeaen ist inr iede»
größere Stück Gepäck 50 Ps . ohne Rücksicht aus
die Entfernnnfl zn entrichten.
»V . DenDroschkenkutschernist tS untersagt
Trinkgelder zu verlangen.

Wiesbaden , den 1 . November 1901.
Der Polizei - Dräßdent . K . Vrinz v . Ratibor.

Bekanntmachung,
betreffend daS Drofchkenfuhrwefen.
E « wird biermit zur Kenntniß der Mitalieder

des Wiesbadener Drascbkenvesttzer -DereinS
gebracht . doß vom 1 . Avril d . I . ab au ? den
kolaenden Droschkenbaltevlätzen der Stadt Wies¬
baden die daneben angegebene Zahl Droschken

.» --W-» W-. m  ^
1 . Am Krieaer -Denkmal im Nerotbol . . 2
2 . In der Saalaaffe an der Mündung in

die TannnSstraße . g
3 . Auf dem Kranzplatz . . • "
4 . In der Sonnenberoerstraße , an den durch

die Kuranlagcn führenden Ebaisenweg 2
5 . Vor der alten Kurhan «-Eolonnade . . 20
6 . Vor der neuen Kurbans -Colonnade ( auch

Theater -Colonnade gen .1.
An allen Abenden , an welchen Vor-

stellnngen im Kal . Theater stattstnden » bleibt
der vorqenannte Haltevlatz nur bi « 8 '» Whr
Abends mit 20 Droschken , nach 8 ',' - Uhr
AbendS nur mit 10 Droschken besetzt.

7 An der Südseite de» Rathdause « . . . 4
8 A » i der Südseite der Mnstnmstraße . 3
9 . Anl der Ostieitc der Bictoriastraße . an der

Mündnna in die Franknirterstraße . 6
10 . In der Blumenstraße — Westseite — an

der Mündnna in die Bierstadterstraße 3
11. Ausdem südlichenFnbrdamme der Rhcin-

straße vor dem Ludwia «habnbof . . 20
12. Aus dem Reitwege der Rbeinstraße , an-

sangend an der Rbeinbabnstraße . . 10
13 . Aul dem Reitwege der Rbeinstraße , an-

fanaend an der Moritzstraße . . . 10
14 . Anl dem Reitwege * , >- Rbeinstraße , an ->

fangend an der Wörthstraße . . . 3
15 . Auf deni östlichen Fabrdamm d. Adoll «-

allee an der Mündung der Goethe-
straße ssüdliche Ecke derselben ) . . . g

16 . Ans dem Manritinsplotz. 3
Den für den Elsenbabnbie,, » bestimmten

Droschken sind nachiolgende Halteplätze angewiesen
worden : _

Für den Dienst aus dem TaunuS-
nnd LudwigSbahnhof , sowie aus dem
Rheinbabnhof aus dem Reitwege nnd ans der
südlichen Fadrb - bn der Rbeinstraße . aiisangeiid
an der Adolphstraßc in der Richtung nach der
Nicolarstraße.

Di « vorstebend z» 2 . 3 . 5 . 6 . 11 und 13 ge¬
nannte » Haltevlätze sind van Morgen ? 6 Uhr ab
mit ie 2 Droschke » »n besetzen.

Der zn 16 aenannte Haltevlatz ist erst von
3 Ubr Nachmittag « ab mit der angeaebenen Zahl
Droschken zu besetzen, wäbrend die Dienstzeit
sämmtllcher übrigen Droschken aus den varge-
nannten Halteplätzen um 8 Uhr Moraen » beqinnt.

Mit Ausnahme von 10 Droschken auf dem
Haltevlatz vor d -r alten K» rhan «colonnade . bezw.
nach beendigter Vorstelluna im Königlichen Tbeater
— oder wenn solche Vorstellung nicht stattffndet
— ans dem Salt -vlatz vor der ^ neuen Knrdaiis-
colonnade ( auch Tbeatercolonnade genannt ) , deren
Dienstzeit bi , Nacht « 12 Ubr währt , dauert die
Dienstzeit sämmtlicher übrigen Droschken auf de»
Halrevlätzen b !« 11 Uhr Abend « .

MieSbodcn . den 4 . März 1902.
Der Polirei -Präsivent . K . Pri « , v . Raiibor.

Bekanntmachung.
Die Herren Stadtverordneten werden

auf Freitag , den 26 . September l . I . ,
Nachmittags 4 Uhr , in den Bürger-
aal des Nathhauses zur Sitzung ergebenst

eingeladcn.
Tagesordnung:

1 . Bericht der bestellten Commiffion über
das Ergebniß der Prüfung des Vertrags¬
entwurfs und des Programms betr . den
Kurhaus -Neubau.

2 . Wahl von fünf Mitgliedern einer ge¬
mischten Kurhaus -Neubau -Kommission.

3 . Beschlußfassung über erhobene Ein¬
sprüche gegen die Richtigkeit der Bürgerliste.
Ber . W .-A.

4 . Erhöhung des Schulgeldes an den
tädlischen mittleren und höheren Schulen.

Ber . F .-A.
5 . Ankauf von Gelände zur Straßen-

erbreitcrung Ecke Schiersteinerstraße und Kaiser-
Friedrich -Ring . Ber . F .-A.

6 . Ablegung baufälliger Gebäude der
Kurfürstenmühle und neuer Pachtvertrag mit
dem seitherigen Pächter der Mühle . Ber.
B .-A.

7 . Elektrische Anlage für den phys . Unter¬
richt in der höheren Mädchenschule . Ber.
B --A . , t  _

8 . Aenderung der Pumpenanlage und Gr-
neuerung der Accumulatoren - Batterie im
Schlachthause . Ber . B .-A.

9 . Anstellung eines weiteren Schulärzte «.
Ber . F .-A.

10 . Antrag auf Gewährung eines Beitrags
zur Errichtung eines Denkmals in Camberg.
Ber . F .-A.

11 . Pensionsbewilligung für einen städt.
Bauaufseher . Ber . F .-A.

12 . Antrag auf Gewährung einer mcht
pensionsfähigen Gehaltszulage . Ber . O .-A.

13 . Eine Eingabe betr . die Vergebung
'tädtischer Druckarbeiten . Ber . O .-A.

14 . Antrag auf Bewilligung von 5200 Mk.
für den Canalanschluß des Armen -Arbeits-
Hauses.

15 . Vorlage betr . die Pensionirung eines
Beamten des Stadtbauamts.

Wiesbaden , den 22. September 1902.
Der Vorsitzende

der Stadtverordnetenversammlung.

Bekanntmachung.
E « wird darauf hingewiescn , daß e« im eigene»

Interesse der Arbeitgeber liegt , bei Errichtimg oder
wesentliche » Veränderungen ihrer gewerblichen An¬
lagen den Königlichen Gewerbeaufstchtsbeamten
(Gewerbe -Inspektor ) zn Ratbe zu ziehen , damit zur
Vermeidung nachträglicher Weiternnaen und uw
nöthiger Kosten von vornherein diejenigen Ein>
richtnngcn getroffen werden können , deren er znr Er
füllnna der durch die Bestimmungen der §§ 120 a , d
der Gewerbeordnung de» Betricbsunternehmern
oufcrlcgteii Pflichteil bedarf . *
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor

Bekanntmachung,
betr . An - und Abmeldung von Gewerbebetrieben.

Die hiesigen Gewerbetreibenden werden zur
Vermeidung von Verstößen gegen die bestehenden
gesetzlichen Bestimmnngcn daran ? aufmerksam ge¬
macht , daß geniäß 8 52 des Gewerbesteuergesetzes
vom 24 . Juni 1891 und der dazix ergangenen
Anweisung de« Herrn Finanzministers vom
4. November 1895 , Abschnitt VI . Artikel 25 . «m
Jeder , welcher hier den Betrieb eineS be¬
stehende » Gewerbes ansöngt , dem
Magistrat vorher oder spätesten« gleickzeitigmit
dem Beginn des Betrieber Anzeige davon zu
machen hat . Die Anzeige hat schriftlich zu erfolgen;
sie kann auch im Ratbhaur , Zimmer No . 5 , münd¬
lich wäbrend der üblichen VorlnittagS -DrenststlM-
den zu Protokoll gegeben werden.

Die Verpflichtung trifft auch Denjenrgen,welcher
a ) das Gewerbe eines Anderen übernimmt

und fortietzt,
b) neben seinem bisherigen Gewerbe oder

an Stelle desselben ein anderes Gewerbe
aniängt.

Wer die gesetzliche Verpflichtung znr Anmel¬
dung eines steuerpflichtigen Gewerbe « innerhalb der
vorgeichriebenen Frist nicht erfüllt , verfällt nach
8 70 de» GewerbcsteuergesetzcS in eine dem dovvelten
Betrag der einjährigen Steuer gleichen Geldstrafe,
daneben ist die vorenthaltene Steuer zu entrichten.

Das Aufhören eines ^steuerpflichtigen Ge¬
werbes ist dagegen nach 810 , Absatz 2 des Gesetzes
vom 14 . Juli 1893 und dem Artikel 23 der eit.
Anweisung bei dem Herrn Vorsitzenden der für die
Veranlagung ' nständigen SteuerauSschüffe der
Gewerdesteuerklasien 1 und 2 und 3 und 4
schriftlich abzumelden.

Wird ein Gewerbebetrieb eingestellt , aber nicht
rechtzeitig abgenieldet , so ist die Gewerbesteuer nach
8 33 de« GewerbcsteuergesetzeS fortzuentrichten . *

Der Magistrat . — Steuerverwaltu na . ldeß.

StödtischesLeihhaus zu Wiesbaden,
Neugasse 6.

Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntniß,
daß da « städtische Leihhaus dabier Darlehen auf
Pfänder in Beträgen von 2 Mk . bis 2100 Mk.
aur jede beliebiac Zeit , längstens aber auf die
Dauer eines Jahre «, gegen 10 pCt . Zinsen giebt
und daß die Taxatoren von 8 — 10 Nhr Bor.
mittags und von 2 - 8 Uhr Nachmittags
im Leihhaus anwesend sind . , *

Die Leihhaus -Deputat, » » .
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Gebührenordnung nebst Tarif
für die durch da « städtische Vermesiungs-
Büreau aus, « führenden Vermessung «»

Arbeiten für Private.
8 1.

Auf Grund des Communalabgaben -Gesetzes
vom 14 - Juli 1893 und Beschlusses der Stadt-
verordneten -Versammlung vom 6. Dezember 1901
werden für die in dem untcnfolgenden Tarif a » f-
gesührten Vcrmessunas -Arbeiten die daselbst an-
acsetztcn Gebühren erhoben.

8 2.
Die Gebühren sind an die Stadthauptkasse zu

zahlen.
8 8.

Dm Mgabevsticktigen stehen gegen die Heran¬
ziehung zu den Gebühren die in de» 88 69 und 70
des Communalabgaben -Gesetzes bczeichncten Rechts¬
mittel zu.

8 4.
Die Kebührmordnung tritt mit dem Tage

ihrer Verkündigung in Kraft: mit diesem Tage
tritt der Gebührentarif vom 17. Juli 1896 außer
Geltung.

Gebührentarif.
A.  bei geschlossener Bauweise.

1 . 5?ür Absteckung der Baufluchtlinie eme«
Grundstückes ( Baustelle ) und Angabe der Straßen-
böhe einschließlich einmalioer Revision der Aus¬
führung nach den desfallsigen Angaben und der
Einhaltung der Baufluchtlinie , sowie Ausfertigung
der erforderlichen Prüfungsbescheinigung Z 8,4 der
Baupolizei -Verordnung vom 18 . November 189o:

« ) wenn das Grundstück an einer Straße ge¬
legen , also nur eine Baufluchtlinie abzn-
stecken ist : 15 Mk .,

d ) wenn das Grundstück an mehreren Straßen
belegen ist . also mehrere Baufluchtlinien
abzusteckcn sind , für die erste Fluchtlinie der
Satz 1» und für jede weitere : 7 Mk .,

c) wenn die Absteckung gleichzeitig für mehrere
unmittelbar nebeneinander belegene,demselben
Eigrnthümer gehörende Grundstücke erfolat,
für das erste Grundstück der Satz zu 1»
und für jede« weitere : 7 Mk.

2. Für die Vrüsung der Einhaltung der
Fluchtlinie und Straßenhöhen , wenn eine Ab¬
steckung nicht voraurgeaangen ist:

a ) bei einer Fluchtlinie : 8 Mk .,
d ) für jede weitere Fluchtlinie : 5 Mk.

8 . Für die auf Antrag wiederholter Absteckung
der Straßenböben einschließlich der späteren ein¬
maligen Prüfung:

a ) bei einer Hausfront : 6 Mk ..
b ) bei mehreren , für die erste der Satz zu 3a

uud jede weitere : 4 Mk.
n . in offener Bauweise.

4 . Für die Absteckun » der Baufluchtlinie und
derGrenzabstände eines Landhauses und Angabe
der Straßenhoben einschließlich einmaliger Prüfung
der Ausführung nach den desfallsigen Angaben.
uudAusstellung der Prüfungsbescheinigung : 18 Mk

b. Für die Prüfung eines solchen , wenn eine
Absteckung nicht vorausgegangen ist : 12 Mk.

Allqemeiiu
6 . Für die Absteckung einer Vorgartenflucht,

welcher bereits die Banfluchtabsteckung vorans-
gegangen ist und etwaiger Höhenangaben der
Straße einschließlich Prüfungsbescheinigung : 6 Mk.

7 . Für jede auf Antrag wiederholte Prüfung
der Baufluchtlinie und Straßenhoben : 7 Mk.

8 . Alle in vorstehenden Leistungen nickt ent-
haltenm sonstigen geometrischen Arbeiten soweit
deren Ausführung im städtischen Interesse liegt,
uud auf Grund städtischenMaterial« erfolgen
kann, werden vergütet zu dem Satze von 2 Mk.
für jede volle oder angefangene Stunde Büreau-
arbett und von 3 Mk. für jede volle oder an-
aefangene Stunde Feldarbeit einschließlich der
Meßbilse.

Wiesbaden , den 9. April 1902.
Der Magistrat . V. Jbell.

Gcnebmiat.
Wiesbaden , den 22. Mai 1902.

(L . S.) Der Bezirks-Ausschuß. Linz.
Vorstehende Gebührenordnung wird hierdurch

zur öffentlichen Kenntniß gebracht und tritt nack
8 4 mit dem heutigen Tage in Kraft . *

Wiesbaden » den 5. Juni 1902.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Zur Warnung des Publikums vor Ueber-

eretuugen werden nachstehend die den Schutz des
Waldes vor Bränden bezweckenden Strafbestimm¬
ungen hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht:
a ) ff 360 No . 6 de« Rcickisstrnfgefctzbnche « :

Mit Geldstrafe bis zu 60 Mk . oder mit Hast
bis zu 14 Tagen wird bestraft , wer an gefähr¬
lichen Stellen in Wäldern oder Haiden oder
in gefährlicher Nähe von Gebäuden oder fener-
fangenden Sachen Feuer anzündet.
b ) § 44 deö Feld - nnd Forstvolizei -Gesetzes

vom 1. April 1680.
Mit Geldstrafe bis zu 50 Mk . oder Haft bis

zu 14 Tagen wird bestraft , wer
1 . mit unverwahrtem Feuer oder Licht den

Wald betritt oder ich demselben in gefahrbringender
Weise nähert:

2 . im Walde brennende oder glimmende
Gegenstände fallen läßt , fortwirft oder unvorsichtig
handhabt ; „ „ „„ _ „

3 . abgesehen von den Fällen de« 8 668 No . 6
des Strafgesetzbuches , im Walde oder in gefährlicher
Nähe derselben im Freien ohne Erlaubniß de«
Ortsvorstehers , in besten Bezirk der Wald liegt,
in Königl . Forsten ohne Erlaubniß des zuständigen
Forstbeamten Feuer anzündet oder das gestatteter
Maßen angezündete Feuer gehörig zu beaufsichtigen
oder anszulöschen unterläßt:

4 . abgesehen von den Fällen des 8 360 No . 10
de « Strafgesetzbuchs bei Waldbränden , von der
Polizeibehörde , dem Ortsvorsteher oder deren Stell-

, Vertreter oder dem Forstbesitzer oder Forstbeamtcn
zur Hülse aufgefordert , keine Folge leistet , obgleich
er der Aufforderung ohne erhebliche eigene Nach¬
theile genügen konnte.
c ) Regierungs - Polizei - Verordnung vom

4 . März 1869 . . „
Mit Geldbuße bis zu 10 Mk .. im Unver¬

mögensfalle mit vcrhältnißmäßiaer Haft wird
bestraft , wer in der Zeit vom 15 . März knS 1. Jum
in einem Walde außerhalb der Fahrwege Cigarren
oder aus einer Pfeife ohne verschlossenen Deckel

*" 1 ^ Oberbürgermeister . In Bertr . : Körner.

Ortsstatut
für die obligatorische kaufmännische Fort¬

bildungsschule in Wiesbaden.
Auf Grund der 88 120 . 142 und 150 der

Gewerbeordnung für das Deutsche Reich in der
Fassung der Bekanntmachung vom 26 . Juli 1900
(R .-G .- Bl . S . 871 ff.) wird nach Anhörung
betbeiligter Haudeltreibender und Angestellter mit
Zustimmung der Stadtverordneteu -Versammlung
Nachstehendes festgesetzt.

8 1.
Alle im Bezirk der Stadt Wiesbaden sich regel¬

mäßig aufhaltenden Angestellten beiderlei Geschlecht«
in Wiesbadener Handelsgeschäften,die das18 . Lebens¬
jahr noch nicht vollendet haben , sind verpflichtet,
die hierfelbst errichtete öffentliche kaufmännische
Fortbildungsschule an den festgesetzten Tagen und
Stunden zu besuchen und an dem Unterrichte
theilzunebmen.

Die Festietzung der Lehrfächer , der Tage und
Stunden des Unterricht « erfolgt durch den Magistrat
und wird in dem Organ für die amtlichen Bekannt¬
machungen des Magistrats zur öffentlichen Kennt-
niß gebracht.

8 2.
Dauernd befreit von dieser Verpflichtung sind

solche Angestellte , welche dem Schulvorstand den
Nachweis führen , daß sie in allen Lehrfächern der
kaufmännischen Fortbildungsschule diejenigen Kennt¬
nisse und Fertigkeiten besitzen , deren Aneignung das
Ziel der Anstalt bildet . Diejeniaen . welche iznr
in einzelnen Lebrfächern diese Reife Nachweisen,
können von dem Unterricht in diesen befreit werden.

8 3.
Angestellte , die über 18 Jahre alt sind , oder

im Bezirk der Stadt Wiesbaden wohnen ohne
darin ihre Beschäftigung zu haben , könne » , wenn
der Platz ausreicht , auf ihr Ansuchen von dem
Schulvorstande zur Thcilnahme am Unterricht
zugelasscn werden.

§4.
Für jede zum Besuche der Schule verpflichtete,

in einen , Handelsgeschäft anaestellte Person , ist der
sie beschäftigende Handeltreibende , sofern er im
Bezirk der Stadt Wiesbaden wohnt oder sein
Gewerbe betreibt , verpflichtet , unbeschadet seine?
Ersatzanspruches an die Eltern oder den Vormund
des Schülers (der Schülerin ) einen Beitrag zu den
Kosten der Unterhaltung der Schule von halb¬
jährlich 20 Mk . oder 10 Mk . im Voran « an die
Kaffe der kaufmännischen Fortbildunasschule zu
leisten , je nachdem der Schüler sdie Schülerin ) an
dem fremdsprachlichen Unterricht theilnimmt oder
nicht . Freiwillig die Schule Besuchende haben den
seihen Beitraa als Schulgeld zu zahlen . Bei nach-
aewiciener Bedürftigkeit des zahlnnarpflichtiaev
Handeltreibenden , des freiwilligen Schülers (der
Schülerin ) und deren Eltern kann das Schulgeld
auf Antrag vom Schulvorstande ermäßigt oder
erlaffen werden . Endigt das Arbeitsverhältniß
innerhalb 4 Wochen , so wird kein Schulgeld erhoben

vorgeschriebencn An - nnd Abmeldungen überhaupt
1 nicht oder nicht rechtzeitig mache » , oder die von

ihnen beschäftigten s-hulpflichtiaen Angestellten ver¬
anlassen , den Unterricht ohne Erlaubniß ganz oder
zum Thcil zu versäume » , oder ihnen die im ß 8
vorgcschriebene Bescheinigung dann nicht mitgeben,
wenn die Schulpflichtigen Krankheit « halber die
Schule versäumt haben , werden nach 8 150 Ncr 4
der Gewerbe -Ordnung in der Fassung der Be¬
kanntmachung vom 26 . Juli 1900 (R .-G .-Bl.
S . 871 ff.) mit Geldstrafe bi « zu 20 Mk . oder m,
Unvermögenssalle mit Haft bis zu 3 Taaen bestraft.

Wiesbaden . den 11. Dezember 1901.
Der Magistrat , von Jbell.

Bestätigt durch Beschluß des Bezirksausschusses
vom 6 . Februar 1902 . J .-No . B . A . 53.

Vorstehende « Ortsstatut wird mit dem Be¬
merken bekannt gemacht , daß vorerst nur die unterste

Stufe der im Ganzen für männliche Angestellte
auf drei , für weibliche Angestellte auf zwei Jahre
berechneten Unterrichtrknrsc eingerichtet werden soll,
und daß der Sckulzwnna dementsprechend aut
solche Angestellte beschränkt bleiben toll , die am
1. Januar 1902 oder später in hiesige Geschäfte
eingetreten sind.

Die hiesigen tzandeltreib -nden werden zugleich
nnfgesordert , alle von ihnen beschäftigte » , nach dem
Ortsstatut schulpflichtigen Personen , die seit den,
1. Januar l . I . bei ihnen cingetreten sind , binnen
sechs Tagen nach der ersten Veröffentlichung dieser
Aufforderung und alle in der Folge eintretenden
schulpflichtigen Personen spätesten « am sechsten Tage
nach deren Annahme zum Eintritt in die Fort¬
bildungsschule im Ratbbause . Zimmer No . 3 , an>
znmclden , wo auch An - und Abmeldcformulare
ausaeaeben werden.

Wiesbaden » den 1. Avril 1902.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Verbrauchssteuer bctr.

Zur Vermeidung von Weiterungen wird darauf
aufmerksam gemacht , daß auch von dem im lvfstlnn
Gemcindebezirk von Privaten bereiteten Obst¬
wein eine Steuer von 0,70 Pf . für dar Liter
zu entrichten ist . Die Anmeldung hat spätestens
24 Stunden nach Beendigung der Kelterung und
Einkellerung mittelst einer mit der Unterschrift der
Produzenten versehenen Anzeige in doppelter AuS-
iertigung bei dem Gemeindcvorstande zu erfolgen.
Aus der Anzeige muß der Lagerort . die Menge
de» hergestelllcn Obstweines , sowie Tag und Stunde
der Kelterung ersichtlich sein . Eine Ausfertigung
der Anzeige wird , mit dem Gemeindesiegel versehe » ,
dem Produzenten zurückgegeben ; dieselbe ist in
einem Sammelbefte aufzubewahrcn und dem Aus-
ichtsbeamtcn auf Erfordern vorzuzeigen

Sonnenvera » 20. September 1902.
Der Gemeindevorstand.

Selnnidt , Bürgermeister.

Aufforderung.
Die Versicherung von Gebäuden gegen

Feuerschaden betreffend.
Die hiesigen Gebäudebesitzer werden hierdurch

ersucht , Anmeldungen wegen Erhöhung , Aufhebung
oder Veränderung bestehender Gebäudeversicher
ungeu , sowie wegen Neuaufnahme von Gebäude»
in die Naffanifche Brandversicherungsanstalt für
da « Jabr 1903 in dem Ratbbause , Zimmer Nr . 53
in den Vormittagsdienststunden bis zum 31 . Oktober
d. I . macken zu wallen.

Wiesbaden , den 8. September 1902.
Der Magistrat.

85 .
Zur Sickerung des rcaelmäßigen Besuchs der

Fortbildunasschule durch die dazu Verpflichteten,
iowie zur Sicherung der Ordnung in der Fort¬
bildungsschule und eine « gebührlichen Verhalrens
der Schüler ( Schülerinnen ) werden folgende Be¬
stimmungen erlassen:

1 . Die zum Besuche der Fortbildungsschule
Verpflichteten , sowie die freiwillige » Schüler
(Schülerinnen ) müssen den Anforderungen des
Schulvorstande « Folge leisten , insbesondere sich zu
den für sie bestimmten Unterrichtsstunden rechtzeitig
einsinden und dürfen dieselben ohne Erlaubniß de«
Schulvorstande « , oder eine nach dessen Ermessen
aenüaende Entschuldigung weder ganz noch zum
Thcil versäumen.

2 . Sie müssen die für die Stunden vor-
aesckriebenen Lernmittel in ordentlich gehaltenem
Zustande in den Unterricht mitbringcn.

3 . Sie haben ihren Lehrern und Lehrerinnen
stets mit der schuldigen Achtung und Ehrerbietung
zu begegnen.

4.  Sie dürfen den Unterricht nickt durch un¬
gebührliches Betragen stören , noch die Schulgeräthc
und Lehrmittel verderben oder beschädigen.

5 . Sie haben sich auf dem Wege zur und von
der Schule gesittet zu benehmen und jedes Unfugs
und Lärmens zu enthalten.

6 . Sie haben die Bestimmungen der für die
kaufmännische Fortbildungsschule zu erlassenden
Schulordnung zu befolgen.

Zuwiderhandlungen werden nach 8 150 No . 4
der Gewerbeordnung in der Faffuna der Bekannt¬
machung vom 26 . Juli 1900 (R .-G .-Bl . 871 ff.)
mit Geldstrafe bis zu 20 Mk .. im Unvermögensfalle
mit Haft bis zu 3 Tagen bestraft , sofern nicht nach
gesetzlichen Bestimmungen eine höhere Strafe ver¬
wirkt ist.

8 6.
Eltern und Vormünder dürfen ihre zum Be

suche der Fortbildungsschule verpflichteten Söhne
und Töchter oder Mündel nicht davon abhalten,
müssen ihnen vielmehr die dazu erforderliche Zeit
gewähren. 8 7-

Die Handeltreibenden haben die von ihnen
beschäftigten , nach vorstehenden Bestimmungen schul
pflichtigen Angestellten spätestens am 6 . Tage nach
deren Annahme zum Eintritt in die Fortbildungs¬
schule bei dem Magistrat anzumelden und spätestens
am 3 . Tage nach Beendigung des Arbeitsvcrhält-
niffes beim Magistrat wieder abzumelden . Sie
haben die zum Besuche der Fortbildungsschule
Verpflichteten so zeitig von der Arbeit zu entlassen,
daß sie rechtzeitig und , soweit erforderlich , um¬
gekleidet im Unterricht erscheinen können.

8 8.
Die Handeltreibenden haben den von ihnen

beschäftigten Angestellten , die durch Krankheit
am Besuche des Unterrichts gehindert waren , bei dem
nächsten Besuche der Fortbildungsschule hierüber
eine Bescheinigung mitzuaeben . Wenn sic wünschen,
daß Angestellte ans dringenden Gründen vom
Besuche des Unterrichts für einzelne Stunden bder
für längere Zeit entbunden werden , so haben sie
dies bei dem Leiter der Schule so zeitig vorher
zu beantragen , daß dieser nötbigenfalls die Ent¬
scheidung des Schulvorstandes einholen kann.

8 9-
Eltern und Vormünder , die dem 8 6 enigegen-

handeln , und Handeltreibende , welche die im 8 7

Bekanntmachung.
Das städtische LeibbanS ist geöffnet im Sommer

Vormittags von 8—12 uud Nachmittags von
6 Uhr , im Winter Vormittags von 8 —12 und

Nachmittags von 2 Uhr ab bis zum Eintritt der
Dunkelheit . Es wird darauf aufmerksam gemacht
daß für Pfänder , die durch die Vermittelung der
Taxatoren und Mäkler versetzt oder ausgelöst
werden , letzteren eine Extraaebühr . welche bei Aus
löfiinaen für jeder Pfand 40 Pf . beträgt , zu zahlen
ist . Interessenten , welche diese Unkosten vermeiden
wollen , müssen die Geschäfte im Leihhause vor
nehmen.

Wiesbaden . den 10. Juli 1902.
Die Leiyhans -Devntation.

Bekanntmachung.
Im Hinblick ans . da « demnächst beginnende

neue Vierteljahr werden hiermit diejenigen HauS
ciaentbümer , Hausverwalter oder Pächter , welche
wünschen , daß die Reinigung der Sand - und
Fettfänge in ihren Hosraithen durch das Stadt¬
bauamt auf ihre Kosten bewerkstelligt werde,
gebeten , die hierzu erforderlichen schriftlichen oder
mündlichen Anmeldungen schon jetzt besorgen zu
wollen , damit die Ausnahme rechtzeitig erfolgen
und alsdann sofort zum 1. Oktober d . I . mit den
Reinigungen begonnen werden kann . ^ Für die¬
jenigen Grundstücke , deren Sinkstoffbehältcr bereits
durch das städtische Reinigungsunternebmen ge¬
reinigt werden , ist eine erneute Anmeldung nicht
mehr erforderlich.

Wiesbaden , de» 15. September 1902.
Do « Skadtbauamt.

Abtbeilung für Canalisationswescn . Frensch

Bekanntmachung.
Ladenschluß betr.

Die Besitzer vou offenen Verkaufsstellen werden
darauf aufmerksam gemacht , daß sich die AuS-
nakmebemilligung des Herrn RegicruugSprastdenten

Wiesbaden vom 18 . März 1901 , betr . den
10 -Ubr -Ladenschlnß , nur auf die Zeit vom 1. Mai
bis Ende September erstreckt , mithin vom 1 . Ok¬
tober ab der Ladenschluß schon um 9 Uhr gesetz¬
lich zu erfolgen bat.

Sonnenberg , 20. Sevtember 1902.
Die Ortrpolizeibehorde.

Schmidt . Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Der Plan über die Errichtung einer ober-

irdischen Telegravhenlinie vom Beginn de« Hohl¬
weges an der Weihcrgaffe über die Waldstraße
nach der Wiesbadener Allee in Biebnch liegt bei
dem Unterzeichneten Postamt aus.

Biebrich , 19. September 1902.
” Kaiserliche « Postamt.

Dampfer-Fahrten.

Rhein - Dampfschifffahrt.
Kölnische nnd Düsseldorfer Gesellschaft.

Abfahrten von Biebrich Morgens 8, 9.25
(Schnellfahrt . Borussia “ und . Kaiserin Augusta
Victoria “), 9.5C(Schnellfahrt . Hansa “ u. „Nieder¬
wald “), 10.20, 11.20 (Schnellfahrt „Deutscher
Kaiser “ und „"Wilhelm Kaiser und König ),
12.50 bis Köln . Mittags 3.20 bis Neuwied.
Abends 6.35 (Güterschiff ) bis Bingen . Nach¬
mittags 2.25 bis Mannheim . Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 77 « Uhr.
Killet« u. Auskunft in Wiesbaden bei dem
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. 1 329

Bekanntmachung.
Im Hinblick auf die bevorstehende Zeit de«

Wohnungswechsel « wird hierdurch auf die Beachtung
des 8 12a der Bestimmungen Über die Abgabe
von Ga « znm Privatgebraucht , lautend:

„Der Gasabnehmer ist verpflichtet , sobald
er auf den ferneren Gasbezug verzichtet,
dieses der Verwaltung mündlich oder schrift¬
lich anzuzeiaen und die rückständigen Beträge
zu zahlen . Meldet derselbe die Garbenutzung
nickt ab . so bleibt er so lange für die Be¬
zahlung auch des von feinem Nachfolger
verbrauchten Gasts verpflichtet , bis diese
Anzeige erfolgt oder der Uebergana der
Gaseinrichtung ans einen anderen Gasab-
nchmer von letzterem bei der Verwaltung
des Gaswerks angemeldet worden ist"

wiederholt ergebenst aufmerklam gemacht nnd gleich¬
zeitig ersucht , vorkommende Aenderungen rechtzeitig
anmelden zu wollen.

Wiesbaden , den 20. September 1902.
Die Direktion

der städt . Wasier -, GaS - n . Elektr .-Werke.

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden : J . Chr . Glücklich,

Wilhelmstrasse 50.) F 830
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newyoi 'k - und Baltimore -Linien:
S.-D. „Aller “ nach Genua , 19. Sept . 8 Uhr Vm.
Horta passirt . S.-D. „Trave “ nach Genua,
18. Sept . 10 Uhr Vm . in Genua . D. „Breslau“
nach Bremen , 16. Sept . 4 Uhr Nm . von Galveston.
D. „Grosser Kurfürst “ nach Bremen , 18. Sept.
1 Uhr Nm . von Newyork . D. „Willehad “ nach
Baltimore , 17. Sept . 8 Uhr Vorm , in Baltimore.
D. „Chemnitz “ nach Balt . u . Galv ., 18. Sept.
6»/* Uhr Nm . Borkum -Riff passirt . — Cuba -,
Brasil - und La Plata -Linien : D. „Borkum “ nach
Antwerpen , Bremen , 19. Sept . Dover passirt
D. „Halle “ nach Rotterdam , Antw ., Br ., 18 . Sept.
von Lissabon . D. „Wittekind “ nach Vigo , Antw .,
Bremen , 17. Sept . Las Palmas passirt . D.

" nach La Plata , 18. Sept . von Ant-
„Roland “ nach Cuba , 19. Sept . Dover
Ost -Asien - und Australien -Linien:

D. „Bayern “ nach Hamburg , 18. Sept . in Genua.
D. „Preussen “ nach Ost -Asien , 17. Sept . in Hong¬
kong . D. „Sachsen “ nach Ost -Asien , 18. Sept.
von Neapel . D. „Gera “ nach Ost -Asien , 19. Sept.
Borkum -Riff passirt . D. „Nürnberg “ nach Ham¬
burg , 17. Sept . in Hamburg . D. „Königsberg
nach Havre , Hamburg , 17. Sept . von Shanghai.
D. „Marburg “ nach Ost -Asien , 19. Sept . in Port
Said . D. „Stuttgart “ nach Bremen , 17. Sept . in
Aden . D. „Weimar “ nach Bremen , 18. Sept . von
Fremantle . D. „Rhein “ nach Australien , 17. Sept.
von Neapel . _

.Schleswig“
werpen . D. ,
passirt.

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt beginnt während der

Wintermonate - Oktober bis einschließlich März-
10 Uhr Vormittag « .

Städt . Aeerse -Amt.
um

Bekanntmachung.
Die Entwürfe zu einem „Ortrstatut über die

Abgabe von Wasser an Private aus der Wasser¬
leitung der hiesigen Gemeinde " und den „ Be¬
stimmungen über die Ausführung der Wasser
leitungen im Innern der Privatgruudstücke und
Häuser " liegen auf hiesiger Bürgermeistere , zur
öffentlichen Kenntniß au « . Jedem Gememdegliede
(8 9 L .-O .) steht frei , innerhalb der nächsten zwe,
Wochen , vom Tage nach der erstmaligen Veröffent¬
lichung an gerechnet , bei dem Gemeindevorstand-
Einwendungen zu erheben . ( 8 6 L.-O .)

Sonnenberg , 20. September 1902.
Der Gememdevorstand.

Schmidt , Bürgermeister.

II amdurg -Amerika -Linie.
(Passage -Büreau d. Gesellschaft : Wilhelmstr . 10.) -

D. „Alps “ 21. Sept . in Cearä . D . „Aragonia“
von Hamburg nach Ostasien , 19. Sept . Sagres
passirt . D. „Ascania “ von St. Thomas nach
Hamburg , 19. Sept . 11 Uhr Abends von Havre.
D. „Athen “ von Hamburg nach Nordbrasilien,
18. Sept . in Maranham . S.-D. „Auguste Victoria“
20. Sept . 12 Uhr 30 Min. Nachts auf der Elbe.
D. „Blücher “ von Hamburg nach Newyork,
21. Sept . 11 Uhr Abends von Southampton . D.
„C. Ferd . Laeiz “ 21 . Sept . 6 Uhr Nm . von Cochin
(Heimreise ). D. „Canadia “ von Hamburg nach
Westindien , 19. Sept . in St . Thomas . S.-D.
„Columbia “ 19. Sept . 11 Uhr Vm . in Newyork.
D. „Constantia “ von Hamburg nach Westindien,
20. Sept . 9 Uhr 45 Min. Abends Cuxhaven passirt.
D „Etruria “ 19. Sept . 5 Uhr Nm . von Boston
nach Philadelphia . D. „Graf Waldersee “ 21. Sept.
2 Uhr 50 Min. Nm . auf der Elbe . D . „Nassovia“
19. Sept . 10 Uhr 15 Min. Morgens auf der Elbe,
D. „Nauplia “ von Stettin nach Newyork , 20 . Sept.
Dunnet Head passirt . D . „Numidia “ 20. Sept.
von Montevideo direct nach Hamburg . D.
„Pretoria “ von Hamburg nach Newyork , 20. Sept.
1 Uhr 40 Min. Mittags von Plymouth . D. „Sar-
dinia “ von Hamburg nach Westindien , 19. Sept.
in Tampico . D. „Saxonia “ von Hamburg nach
Ostaeien , 22. Sept . 7 Uhr Morgens in Penang.
D. „Segovia “ von Hamburg nach Ostasien,
19. Sept . in Hongkong . D. „Sevilla “ von Ham¬
burg nach dem La Plata , 20 . Sept . von Dün¬
kirchen . D. „Sibiria “ von Hamburg nach Mittel¬
brasilien , 19. Sept . in Rio de Janeiro . D.
„Silesia “ von Ostasien nach Hamburg , 20. Sept.
Penicbe passirt . D. „Suevia “ von Hamburg nach
Ostasien , 21. Sept . 5 Uhr Nm . in Bremerhaven.
D. „Valdivia “ von Hamburg nach Nordbrasilien,
19. Sept . 5 Uhr Nm . von Lissabon . F 330
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